
gebiet den Leitern der Fachorgane sowie 
den Leitern unterstellter Betriebe und 
Einrichtungen Weisungen zu erteilen.

§41
(1) Die Sekretäre der Räte leiten das 
ihnen vom Rat übertragene Aufgaben
gebiet.
(2) Die Sekretäre der Räte organisieren 
insbesondere die Unterstützung der Volks
vertretung, der ständigen und zeitwei
ligen Kommissionen und der Abgeord
neten durch alle Mitglieder des Rates und 
durch die Fachorgane.
(3) Die Sekretäre der Räte sind für die 
ordnungsgemäße Arbeitsweise des Rates 
verantwortlich. Sie haben die enge Zu
sammenarbeit der Fachorgane mit der 
Bevölkerung zu gewährleisten und für 
die ständige Verbesserung der Arbeits
weise und Arbeitsmethoden des Rates 
und seiner Fachorgane zu sorgen.

(4) Die Sekretäre der Räte haben das 
Recht, den Leitern der ihnen unterstellten 
Organe Weisungen zu erteilen.

§42
Die weiteren Mitglieder der Räte haben 
die ihnen vom Rat übertragenen Auf
gaben zu erfüllen. Sie sind insbesondere 
verpflichtet, die Arbeit des Rates durch 
die Anwendung der Kenntnisse und Er
fahrungen aus ihrer gesellschaftlichen 
und beruflichen Tätigkeit in enger Ver
bindung mit der Bevölkerung zu ver
bessern.

§43
Die Vorbereitung, Einberufung und 
Durchführung der Sitzungen der Räte 
und die Tätigkeit der Mitglieder der Räte 
sind im einzelnen durch Arbeitsordnun
gen der Räte zu regeln.

A b s c h n i t t  I V  
Die Fachorgane der örtlichen Räte

§ 4 4
(1) Die Fachorgane der Räte unterstehen 
dem Rat.
(2) In der Regel sind sie doppelt unter
stellt, indem sie außer dem Rat in solchen 
Fragen, die eine einheitliche zentrale 
Regelung zwingend erfordern, dem zu
ständigen Fachorgan des höheren Rates 
beziehungsweise dem fachlich zuständigen 
zentralen staatlichen Organ unterstehen.*

§45
Die Fachorgane der Räte haben in ihrer 
Tätigkeit eng mit der Bevölkerung zu
sammenzuarbeiten.

§46
(1) Die Fachorgane der Räte werden indi
viduell geleitet, soweit keine Ausnahmen 
vorgesehen sind.
(2) Die Leiter der Fachorgane sind vom 
Rat zu berufen und bedürfen der Bestä
tigung durch die Volksvertretung. Sie

* Nach III C der jeweiligen Ordnungen für die 
örtlichen Volksvertretungen sind die Fach
organe nur noch dem Rat, nicht aber mehr den 
Fachorganen der höheren Räte unterstellt.

können vom Rat abberufen werden. Die 
Abberufung ist vor der Volksvertretung 
zu begründen und bedarf ihrer Bestäti
gung.
(3) Die Leiter der Fachorgane sind für 
deren Arbeit dem Rat verantwortlich. Sie 
sind im Rahmen des § 44 Abs. 2 dem 
Leiter des zuständigen Fachorgans des 
höheren Rates beziehungsweise dem Lei
ter des fachlich zuständigen zentralen 
staatlichen Organs rechenschaftspflichtig.

§ 4 7
(1) Die Anordnungen der Mitglieder des 
Ministerrats sind in ihrem Fachbereich 
für die Fachorgane der örtlichen Räte ver
bindlich.
(2) Die Leiter der Fachorgane der Räte 
sind berechtigt, den Leitern der unter
stellten Fachorgane Weisungen zu erteilen.
(3) Die Leiter der Fachorgane der Räte 
haben dem für ihr Aufgabengebiet zu
ständigen Mitglied des Rates alle wich
tigen Maßnahmen und Weisungen der 
zuständigen Fachorgane der höheren Räte
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